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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche sich nach dem Gesetz über das 
Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) für die Aufsichtsbe-
hörden des Landes ergeben, mit Darstellung insbesondere der mit der Verord-
nung des Innenministeriums über die Zuständigkeiten nach dem Geldwäsche-
gesetz (GwGZustVO) an die Regierungspräsidien Freiburg, Karlsruhe, Tübin-
gen und Stuttgart übertragenden Zuständigkeiten;

2.  wie sich die Zahl der Einstellungen von Verfahren wegen des Verdachts der 
Geldwäsche, § 261 Strafgesetzbuch, in Baden-Württemberg in den letzten zehn 
Jahren entwickelt hat (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr und Einstellung im Er-
mittlungs-, Zwischen- und Hauptverfahren);

3.		was	die	fünf	häufigsten	Gründe	sind,	aufgrund	derer	Verfahren	wegen	des	Ver-
dachts der Geldwäsche in Baden-Württemberg in den letzten vier Jahren einge-
stellt wurden (bitte aufgeschlüsselt nach Anzahl der eingestellten Verfahren je 
Einstellungsgrund und Jahr);

4.  welche Faktoren entscheidend für die Häufung von Verfahrenseinstellungen sind 
(bitte	unterschieden	nach	den	in	Ziffer	3	genannten	fünf	häufigsten	Gründen);

5.  welche Herausforderungen bei der Verfolgung und Aufklärung von Geldwäsche-
angelegenheiten sowie der Abschöpfung von Geldsummen, die aus Geldwäsche-
tatbeständen stammen, bestehen (bitte unterschieden nach Polizei, Staatsan-
waltschaft und anderen Landesbehörden);

Antrag
der Abg. Jonas Hoffmann und Sascha Binder u. a. SPD

und

Stellungnahme
des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung
und Kommunen

Geldwäschebekämpfung in Baden-Württemberg
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 6.  wie viele Verdachtsmeldungen in den Jahren 2019, 2020, 2021 und 2022 nach 
§§	43	ff.	GwG	aus	Baden-Württemberg	eingegangen	sind,	aufgeschlüsselt	nach	
der	Art	des	Hinweisgebers	 in	den	betreffenden	Kategorien	des	§	2	Absatz	1	
GwG;

	 7.		wie	die	Regierungspräsidien	die	sich	aus	dem	GwG	für	die	Verpflichteten	er-
gebenden	Pflichten,	beispielsweise	die	Identifizierung	der	Kunden	nach	§§	10	ff.	
GwG oder das Ergehen einer Verdachtsmeldung gemäß § 43 GwG, überprüfen;

	 8.		wie	viele	Planstellen	bei	der	Kontrolle	von	Verpflichteten	im	Sinne	des	GwG	
gegenwärtig vorgesehen und besetzt sind, gegliedert nach Regierungspräsi-
dien;

 9.  unter welchen Voraussetzungen Geldsummen, die aus Geldwäschetatbestän-
den stammen, abgeschöpft werden können;

10.  wie viele Mittel aus Geldwäschetatbeständen in den Jahren 2019, 2020, 2021 
und 2022 abgeschöpft werden konnten;

11.  ob und unter welchen Voraussetzungen infolge eines nachgewiesenen Geld-
wäschetatbestands weitere Finanzermittlungen angestellt werden;

12.  ob aus Sicht der Landesregierung nach Verurteilung wegen Geldwäschetatbe-
ständen	eine	Nachweispflicht	der	Angeschuldigten	über	die	korrekte	Herkunft	
für andere, ebenso im Geldwäscheverdacht stehende Gelder (Beweislastum-
kehr), die Ermittlungen erleichtern würden und ob dies möglich wäre;

13.		auf	welche	Daten	kontrollierende	und	ermittelnde	Stellen	Zugriff	benötigen,	
um gegen Geldwäsche vorzugehen und ob ihnen insbesondere die einschlägi-
gen Finanzdaten aus den zuständigen Stellen, die einschlägigen Daten aus den 
Kriminalregistern des Bundes und der Länder als auch Daten über die Eigen-
tumsverhältnisse über Grund- und Immobilienbesitz vorliegen;

14.		wie	hoch	sie	den	finanziellen	Schaden	und	die	festgestellten	kriminellen	Erträ-
ge durch Geldwäsche in Baden-Württemberg für die Jahre 2019, 2020, 2021 
und 2022 schätzt;

15.  an welchen Stellen aus Sicht der Landesregierung welcher Handlungsbedarf 
besteht,	 damit	 effizienter	 gegen	 Geldwäsche	 in	 Baden-Württemberg	 vorge-
gangen werden kann.

6.2.2024

Hoffmann,	Binder,	Ranger,	Dr.	Weirauch,	Weber	SPD

B e g r ü n d u n g

Das Bundeslagebild „Organisierte Kriminalität“ 2022 geht von Schäden und kri-
minellen Erträgen in Milliardenhöhe in Verbindung mit Organisierter Kriminali-
tät aus. Die festgestellten Schäden rangieren seit Jahren auf hohem Niveau. Die 
Strafverfolgung ist indessen schwierig. Das ZDF titelt im Juni 2023: „Geldwä-
sche-Paradies	Deutschland“.	Da	Geldwäscheaktivitäten	oft	die	finanzielle	Grund-
lage für Organisierte Kriminalität darstellen, kommt der Geldwäschebekämpfung 
eine hohe Bedeutung zu.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 29. Februar 2024 Nr. 3-0141.5-464/22/1 nimmt das Ministe-
rium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Finanzen und dem Ministerium der Justiz und für Migration zu 
dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche sich nach dem Gesetz über das 
Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) für die Aufsichtsbe-
hörden des Landes ergeben, mit Darstellung insbesondere der mit der Verord-
nung des Innenministeriums über die Zuständigkeiten nach dem Geldwäsche-
gesetz (GwGZustVO) an die Regierungspräsidien Freiburg, Karlsruhe, Tübin-
gen und Stuttgart übertragenden Zuständigkeiten;

Zu 1.:

Die Aufgaben der Aufsichtsbehörden sind insbesondere in §§ 44, 51, 53, 55, 56 
Absatz 7 und § 57 des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren 
Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) geregelt.

Die jeweiligen Referate 16 der Regierungspräsidien Freiburg, Karlsruhe, Tübingen 
und Stuttgart wurden im Jahr 2010 als zuständige Aufsichtsbehörden nach dem 
GwG	für	die	Geldwäscheprävention	und	-bekämpfung	im	sogenannten	Nichtfinanz-
bereich bestimmt. 

Unter	deren	Aufsicht	fallen	Verpflichtete,	die	mit	Gütern	handeln	(§	2	Absatz	1	
Nr. 16 GwG), Immobilienmakler (§ 2 Absatz 1 Nummer 14 GwG), Versicherungs-
vermittler (§ 2 Absatz 1 Nummer 8 GwG), Finanzunternehmen (§ 2 Absatz 1 
Nummer 6 GwG) und Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen 
sowie Treuhänder (§ 2 Absatz 1 Nummer 13 GwG). Das Geldwäschegesetz sieht 
vor,	dass	die	Aufsichtsbehörden	die	Einhaltung	der	geldwäscherechtlichen	Pflich-
ten kontrollieren, bei Bedarf Maßnahmen anordnen und Zuwiderhandlungen mit 
Bußgeldern bis zu 150 000 Euro pro Verstoß ahnden. Die Aufsichtsbehörden ha-
ben hierfür besondere Betretungs- und Kontrollrechte. Darüber hinaus stellen die 
Aufsichtsbehörden	den	Verpflichteten	 regelmäßig	aktualisierte	Auslegungs-	und	
Anwendungshinweise	zur	Verfügung	und	sind	dazu	verpflichtet,	statistische	Da-
ten zur Aufsichtstätigkeit zu erheben und jährlich an das Bundesministerium der 
Finanzen zu übermitteln. 

Das Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 86 ist geldwäscherechtliche Auf-
sichtsbehörde über Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen gemäß § 2 Ab-
satz 1 Nummer 15 GwG. 

Für	Notarinnen	und	Notare	als	Verpflichtete	nach	§	2	Absatz	1	Nummer	10	GwG	
ist die jeweilige Präsidentin oder der jeweilige Präsident des Landgerichts nach 
§ 50 Nummer 5 Buchstabe a GwG zuständige Aufsichtsbehörde für die Durch-
führung des Geldwäschegesetzes. Nach § 8a der Verordnung der Landesregierung 
über Zuständigkeiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten sind die Präsi-
dentinnen und Präsidenten der Landgerichte auch zuständige Verwaltungsbehörde 
für die Verfolgung und Ahndung von durch Notarinnen und Notare mit Amtssitz 
in ihrem Bezirk begangenen Ordnungswidrigkeiten nach § 56 GwG (soweit nicht 
ausnahmsweise das Bundesverwaltungsamt zuständig ist nach § 56 Absatz 5 
Satz 2 GwG). 
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Der Bundestag berät derzeit über einen von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurf eines Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes (vgl. BT-Drucksache 
20/9648), der unter anderem vorsieht, dass die Geldwäscheaufsicht über die Nota-
rinnen und Notare künftig auf die Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandes-
gerichte übergeht, die auch zuständige Verwaltungsbehörde nach § 36 Absatz 1 
Nummer 1 OWiG werden sollen. 

Unbeschadet spezieller geldwäscherechtlicher Regelungen unterliegen die Nota-
rinnen und Notare nach § 92 der Bundesnotarordnung (BNotO) allgemein der Auf-
sicht durch die Präsidentinnen und Präsidenten der Landgerichte (erste Stufe), der 
Oberlandesgerichte (zweite Stufe) und durch die Landesjustizverwaltung (dritte 
Stufe).

Für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Kammerrechtsbeistände als Ver-
pflichtete	nach	§	2	Absatz	1	Nummer	10	GwG	ist	zuständige	Aufsichtsbehörde	
für die Durchführung des Geldwäschegesetzes nach § 50 Nummer 3 GwG die je-
weils örtlich zuständige Rechtsanwaltskammer. Die Rechtsanwaltskammern sind 
nach § 73b Absatz 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung auch Verwaltungsbehörden 
für Ordnungswidrigkeiten nach § 56 GwG, die durch ihre Mitglieder begangen 
werden. 

Für	Verpflichtete	nach	§	2	Absatz	1	Nummer	11	GwG	(nachstehend	vereinfacht	
als „Rechtsdienstleister“ bezeichnet) ist die zuständige Aufsichtsbehörde für die 
Durchführung des Geldwäschegesetzes nach § 50 Nummer 9 GwG die nach Lan-
desrecht zuständige Stelle. In Baden-Württemberg kommt diese Aufgabe nach  
§ 30a Satz 3 der Zuständigkeitsverordnung Justiz (ZuVOJu) den Präsidenten der 
Landgerichte Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg im Breisgau zu. Allerdings wird 
nach Artikel 12 des Gesetzes zur Stärkung der Aufsicht bei Rechtsdienstleistun-
gen und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 10. März 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 64) ab dem 1. Januar 2025 die geldwäscherechtliche Aufsicht für Rechts-
dienstleister beim Bundesamt für Justiz zentralisiert.

2.  wie sich die Zahl der Einstellungen von Verfahren wegen des Verdachts der 
Geldwäsche, § 261 Strafgesetzbuch, in Baden-Württemberg in den letzten zehn 
Jahren entwickelt hat (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr und Einstellung im Er-
mittlungs-, Zwischen- und Hauptverfahren);

Zu 2.:

Zur Feststellung der in den letzten zehn Jahren in Baden-Württemberg einge-
stellten Geldwäscheverfahren wurden zunächst mit Hilfe einer automatisierten 
Datenbankabfrage im Fachverfahren der Staatsanwaltschaften alle Ermittlungs-
verfahren selektiert, die in den Verfahrensregistern der baden-württembergischen 
Staatsanwaltschaften mit dem Tatvorwurf „Geldwäsche“ erfasst wurden und in 
den Jahren 2014 bis 2023 erledigt worden sind. Maßgeblich für die Eintragung 
des Tatvorwurfs ist der Deliktsschwerpunkt des Ermittlungsverfahrens. Ermitt-
lungsverfahren, die auch wegen Geldwäsche, im Schwerpunkt aber wegen einer 
weiteren Straftat geführt und erfasst wurden, lassen sich daher mittels Daten-
bankabfrage mit dem Suchparameter „Geldwäsche“ nicht ermitteln. Gleiches gilt 
für (insbesondere ältere) Ermittlungsverfahren, die zwischenzeitlich aufgrund der 
geltenden Löschvorschriften aus den Verfahrensregistern entfernt worden sind. 

Aus den so ermittelten erledigten Geldwäscheverfahren wurden die seitens der 
Staatsanwaltschaften eingestellten Ermittlungsverfahren und die seitens der Ge-
richte eingestellten Strafverfahren selektiert. Bei gerichtlichen Verfahrenseinstel-
lungen	 ist	 eine	weitergehende	Differenzierung	 zwischen	Einstellungen	 im	Zwi-
schenverfahren und Einstellungen im Hauptverfahren nicht möglich, da das Ver-
fahrensstadium in den Verfahrensregistern nicht erfasst wird.

Auf Grundlage der beschriebenen Datenauswertung stellt sich die Entwicklung 
der Zahl der Einstellungen von Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche 
gemäß § 261 Strafgesetzbuch (StGB) in Baden-Württemberg in den letzten zehn 
Jahren – unter Berücksichtigung der genannten Unwägbarkeiten – wie aus nach-
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folgender Tabelle ersichtlich dar. Hinsichtlich der Einstellungsgründe wird auf 
die	Stellungnahme	zu	den	Ziffern	3	und	4	verwiesen.	

Weitergehende Erkenntnisse könnten nur durch händische Sichtung sämtlicher 
Verfahrensakten erlangt werden. Dies wäre mit einem verhältnismäßigem Auf-
wand nicht zu leisten.

3.		was	die	fünf	häufigsten	Gründe	sind,	aufgrund	derer	Verfahren	wegen	des	Ver-
dachts der Geldwäsche in Baden-Württemberg in den letzten vier Jahren ein-
gestellt wurden (bitte aufgeschlüsselt nach Anzahl der eingestellten Verfahren 
je Einstellungsgrund und Jahr);

4.  welche Faktoren entscheidend für die Häufung von Verfahrenseinstellungen sind 
(bitte	unterschieden	nach	den	in	Ziffer	3	genannten	fünf	häufigsten	Gründen);

Zu 3. und 4.:

Zu	den	Ziffern	3	im	4	wird	aufgrund	des	Sachzusammenhangs	gemeinsam	Stel-
lung genommen.

Die	 fünf	häufigsten	Gründe,	aufgrund	derer	die	zu	Ziffer	2	ermittelten	Geldwä-
scheverfahren durch baden-württembergische Staatsanwaltschaften in den letzten 
vier Jahren (2020 bis 2023) eingestellt wurden, lauteten ausweislich der Verfah-
rensregister wie folgt: 
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•  Tatbestand, Rechtswidrigkeit oder Schuld lagen nicht vor (erwiesene Un-
schuld) oder waren jedenfalls nicht nachweisbar (§ 170 Absatz 2 Strafprozess-
ordnung – StPO).

•	 	Der	Eröffnung	oder	Durchführung	des	Hauptverfahrens	stand	für	längere	Zeit	
die Abwesenheit des Beschuldigten oder ein anderes in seiner Person liegendes 
Hindernis entgegen (§ 154f StPO).

•  Von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde gemäß § 152 Absatz 2 
StPO abgesehen, da keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine 
verfolgbare Straftat vorlagen, beispielsweise, weil das angezeigte Verhalten 
keinen Straftatbestand erfüllte.

•  Es handelte sich um eine Auslandstat, von deren Verfolgung gemäß § 153c 
StPO abgesehen wurde. 

• Es bestand ein Verfahrenshindernis (§ 170 Absatz 2 StPO).

Nach Auskunft der staatsanwaltschaftlichen Praxis beruhen Einstellungen der 
vorbezeichneten Art bei Geldwäscheverfahren maßgeblich auf folgenden Um-
ständen:

Einstellungen gemäß § 170 Absatz 2 StPO und Nichteinleitungen gemäß § 152 Ab-
satz 2 StPO begründen sich zum einen mit der mangelnden Nachweisbarkeit eines 
vorsätzlichen oder zumindest leichtfertigen Handelns im Sinne des § 261 Absatz 6 
StGB. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass der Großteil der Ermittlungsverfahren 
auf Geldwäscheverdachtsmeldungen nach § 43 GwG beruht, die einen Anfangs-
verdacht im Sinne des § 152 Absatz 2 StPO nicht voraussetzen. Die daraufhin 
eingeleiteten Clearingmaßnahmen führen in einer Vielzahl der Fälle zur Ermitt-
lung von sog. Finanzagenten, die unter Vortäuschung verschiedener Sachverhalte 
dazu veranlasst wurden, ihr Konto zur Verfügung zu stellen oder Gelder weiterzu-
leiten,	 und	 häufig	 gutgläubig	 handelten,	 unter	Umständen	 sogar	 selbst	Betrugs-
opfer sind. Zum anderen haben eine Vielzahl der den Ermittlungsverfahren zu-
grundeliegenden Zahlungsströme Auslandsbezug, was sowohl die Ermittlung der 
Täter als auch die Feststellung des Herrührens aus einer rechtswidrigen Tat er-
schwert. 

Einstellungen gemäß § 154f StPO sind dem Umstand geschuldet, dass der Auf-
enthaltsort des Beschuldigten nicht ermittelt werden konnte.

Einstellungen nach § 153c StPO erfolgen insbesondere bei Tatbegehung im Aus-
land gemäß § 153c Absatz 1 Nummer 1 StPO. Auslandsermittlungen im Geldwä-
schebereich führen nach kriminalistischer Erfahrung nur in wenigen Einzelfällen 
zu positiven Ergebnissen. 

Den Einstellungen wegen eines Verfahrenshindernisses liegen typischerweise 
verjährte	Straftaten,	straflose	Selbstgeldwäsche	(§	261	Absatz	7	StGB)	oder	der	
Strafaufhebungsgrund der tätigen Reue (§ 261 Absatz 8 StGB) zugrunde.

Die Gerichte stellten Strafverfahren wegen des Vorwurfs der Geldwäsche in den 
letzten	vier	Jahren	am	häufigsten	aus	Opportunitätsgründen	gemäß	§§	153	Absatz	2,	
153a Absatz 2 StPO, bei Jugendlichen und Heranwachsenden nach Anordnung 
erzieherischer Maßnahmen (§ 47 i. V. m. § 45 Absatz 3 Jugendgerichtsgesetz – 
JGG), wegen Abwesenheit des Angeschuldigten (§ 205 StPO) oder als unwesent-
liche Nebenstraftat gemäß § 154 Absatz 2 StPO ein. 

Soweit der Antrag eine Häufung von Verfahrenseinstellungen konstatiert, ist dar-
auf hinzuweisen, dass die Anzahl der eingestellten Geldwäscheverfahren im Ver-
hältnis zur Anzahl der insgesamt erledigten Geldwäscheverfahren in den letzten 
Jahren nicht zugenommen hat. Bei der Bewertung der Einstellungsquoten ist zu 
berücksichtigen, dass es sich bei der Geldwäsche in der staatsanwaltschaftlichen 
Praxis um ein „Massendelikt“ handelt und die Täter (überwiegend sog. Finanz-
agenten) allenfalls der Kleinkriminalität und nicht der Organisierten Kriminalität 
zuzurechnen sind.
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5.  welche Herausforderungen bei der Verfolgung und Aufklärung von Geldwäsche-
angelegenheiten sowie der Abschöpfung von Geldsummen, die aus Geldwäsche-
tatbeständen stammen, bestehen (bitte unterschieden nach Polizei, Staatsan-
waltschaft und anderen Landesbehörden);

Zu 5.:

Polizei

Geldwäsche erfordert eine Vortat, aus welcher ein inkriminierter Vermögenswert 
stammt. Polizeiliche Herausforderungen bestehen insbesondere in Fallkonstella-
tionen, in denen die Vortat im Ausland stattgefunden hat oder der Vermögenswert 
aus dem Ausland nach Deutschland transferiert wurde und der ausländische Staat 
bei den Ermittlungen nicht bzw. nicht ausreichend kooperativ ist. 

Zudem existieren professionelle Geldwäsche-Netzwerke, welche speziell dafür 
konzipiert sind, eine Aufdeckung illegaler Vermögenswerte und Transaktionen 
und damit auch der Strafverfolgung zu erschweren. Diese nutzen internationale 
Netzwerke aus Banken, Finanz-/Zahlungsdienstleistern und Krypto-Anbietern, 
um Vermögenswerte schnell und möglichst anonym (z. B. über Strohleute, Fi-
nanzagenten) weiterzuleiten und in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuführen.

Darüber	hinaus	führen	die	steigenden	Zahlen	(vgl.	Ziffer	6)	der	Geldwäschever-
dachtsmeldungen (GWVM) zu einer hohen und weiter zunehmenden Arbeitsbe-
lastung des für spezialisierte Ermittlungen notwendigen Fachpersonals. Ein hoher 
Teil der GWVM entfällt dabei auf Fälle mit Finanzagenten. Daneben machen 
Hinweise zu Fällen des Betrugs sowie des Identitätsdiebstahls einen großen An-
teil der Meldungen aus. Hinweise auf Geldwäschefälle größeren Ausmaßes sind 
eher selten.

Staatsanwaltschaft

Aus Sicht der staatsanwaltschaftlichen Praxis besteht die Schwierigkeit bei der 
Aufklärung	von	Geldwäschesachverhalten	darin,	den	Geldfluss	zu	verfolgen	und	
die Hintermänner zu ermitteln, die eine Vielzahl von Verschleierungsmöglich-
keiten nutzen. So schalten sie vielfach gutgläubige Dritte, sog. Finanzagenten, 
ein, die unter Vortäuschung verschiedener Sachverhalte dazu veranlasst werden, 
ihr Konto zur Verfügung zu stellen oder Gelder weiterzuleiten. Die dahinterste-
henden tatsächlichen Täter können regelmäßig mangels persönlichen Kontakts zu 
den Finanzagenten und mangels weiterführender digitaler Spuren nicht ermittelt 
werden.	Darüber	 hinaus	 führen	 die	 Zahlungsströme	 häufig	 ins	Ausland,	 sodass	
zeitaufwändige Ermittlungen im Wege der Rechtshilfe erforderlich werden.

Weitere Herausforderungen ergeben sich zum einen dadurch, dass die Vorausset-
zungen	 für	 eine	Kontoeröffnung	gering	 sind	und	die	Online-Legitimation	 leicht	
umgangen	werden	kann,	sodass	es	häufig	zu	Kontoeröffnungen	unter	Verwendung	
von Falschpersonalien oder von falschen Dokumenten kommt. Zum anderen er-
weist sich die Schnelligkeit des von den Tätern in aller Regel online abgewickel-
ten Zahlungsverkehrs verbunden mit der Möglichkeit, erlangte Gelder nahezu in 
Echtzeit weiterzuleiten oder abzuheben, als problematisch.

Eine	effektive	Vermögensabschöpfung	ist	bei	Geldwäsche	nach	kriminalistischer	
Erfahrung nur möglich, wenn die von dem Geldwäscher erlangten Gelder recht-
zeitig und vor Weiterleitung an Hintermänner und andere Personen, oft ins Aus-
land, gesichert werden. Deshalb müssen diese Gelder möglichst schnell – in der 
Regel schon bei den Banken – eingefroren werden. Zu diesem Zweck beantragen 
Staatsanwaltschaften	 in	 Geldwäscheverfahren	 regelmäßig	 im	Wege	 vorläufiger	
strafprozessualer Sicherungsmaßnahmen einen sogenannten Vermögensarrest  
(§ 111e StPO) bei Gericht und vollziehen diesen mittels Pfändung bei den ent-
sprechenden Kreditinstituten. Die rechtzeitige Sicherung bei einer oftmals nicht 
eindeutigen Sachlage stellt eine Herausforderung dar. 
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6.  wie viele Verdachtsmeldungen in den Jahren 2019, 2020, 2021 und 2022 nach 
§§	43	ff.	GwG	aus	Baden-Württemberg	eingegangen	sind,	aufgeschlüsselt	nach	
der	Art	des	Hinweisgebers	in	den	betreffenden	Kategorien	des	§	2	Absatz	1	GwG;

Zu 6.:

Bundesweit	melden	alle	Verpflichteten	im	Sinne	des	§	2	GwG	Sachverhalte	ge-
mäß	§§	43	ff.	GwG	(Geldwäscheverdachtsmeldungen)	an	die	Financial	Intelligence	
Unit (FIU) als Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Die Landes-
kriminalämter	 der	 Länder	werden	 an	 den	Meldungen	 der	Verpflichteten	 an	 die	
FIU nicht beteiligt. Bei der FIU ging bundesweit folgende Anzahl von GWVM 
ein:

2019: 114 914 GWVM
2020: 144 005 GWVM
2021: 298 507 GWVM
2022: 337 186 GWVM

Dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) ist nicht bekannt, wie 
viele	 der	 GWVM	 von	 Verpflichteten	 aus	 Baden-Württemberg	 oder	 aus	 einem	
anderen Land mit Bezügen nach Baden-Württemberg stammen. Ebenfalls ist dem 
LKA	BW	nicht	bekannt,	wie	sich	die	Anzahl	der	GWVM	auf	die	Verpflichteten-
Gruppen verteilt. Diese Zahlen liegen ausschließlich der FIU vor.

In den Jahresberichten der FIU 2021 bis 2022 ist aufgeschlüsselt, welche Ver-
pflichteten	in	den	Jahren	2019	bis	2022	wie	viele	Meldungen	abgegeben	haben.	
Eine Aufschlüsselung nach Ländern erfolgte nicht. 

Die FIU steuert gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag (Filterung der GWVM, Ana-
lyse zur Erkennung von Straftaten, u. a.) lediglich einen Teil der GWVM in Höhe 
von etwa 15 bis 20 Prozent des Gesamtvolumens an die zuständigen Strafverfol-
gungsbehörden aus. Hierbei handelt es sich insbesondere um GWVM, zu denen 
ein konkreter Verdacht einer Straftat besteht.

Beim LKA BW gingen folgende Meldungen ein:

2019: 2 000 GWVM
2020: 1 470 GWVM
2021: 3 015 GWVM
2022: 4 052 Vorgänge

Das	LKA	BW	verwendet	seit	2022	den	Begriff	„Vorgang“,	da	die	Aussteuerungs-
nachrichten der FIU, welche beim LKA BW eingehen, etwa zur Hälfte aus zwei 
oder mehreren GWVM bestehen. Zu den an das LKA BW ausgesteuerten Mel-
dungen	wird	beim	LKA	BW	keine	Statistik	hinsichtlich	den	Verpflichteten-Grup-
pen geführt. Der weitaus größte Teil der beim LKA BW eingegangenen GWVM 
stammt von Kreditinstituten und Finanzdienstleistern.
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7.		wie	die	Regierungspräsidien	die	sich	aus	dem	GwG	für	die	Verpflichteten	erge-
benden	Pflichten,	beispielsweise	die	Identifizierung	der	Kunden	nach	§§	10	ff.	
GwG oder das Ergehen einer Verdachtsmeldung gemäß § 43 GwG, überprüfen;

Zu 7.:

Die jeweiligen Referate 16 der Regierungspräsidien prüfen in ihrer Funktion als 
zuständige	Aufsichtsbehörden	für	den	Nichtfinanzbereich	die	Einhaltung	der	geld-
wäscherechtlichen	 Pflichten	mittels	 schriftlicher	Kontrollen,	Vor-Ort	 Prüfungen	
und, im Falle von Hinweisen zu schwerwiegenden Verstößen, auch mittels einer 
zuvor beantragten und richterlich angeordneten Durchsuchung beim jeweiligen 
Verpflichteten.

Im Rahmen dieser Prüfungen werden u. a. die Einhaltung der Sorgfalts- und Do-
kumentationspflichten	in	Bezug	auf	den	Kunden	(§§	8	bis	17	GwG),	die	Pflichten	
im	Zusammenhang	mit	Meldungen	von	Sachverhalten	(§§	43	ff.	GwG)	sowie	die	
Implementierung eines Risikomanagements (§§ 4 bis 6 GwG) geprüft. Der Prü-
fungsumfang sowie die Prüfungstiefe werden dabei individuell für jede Kontrolle 
im Zuge eines risikobasierten Ansatzes angepasst.

Das Referat 86 des Regierungspräsidiums Karlsruhe überprüft zudem die durch 
die	Verpflichteten	einzuhaltenden	Pflichten	im	Glücksspielbereich,	vor	allem	durch	
Prüfung der entsprechenden einzureichenden Unterlagen im Antragsverfahren für 
glücksspielrechtliche Erlaubnisse. Ferner erfolgen Überprüfungen auch durch of-
fene	Befragungen	der	Verpflichteten.

8.		wie	 viele	Planstellen	bei	der	Kontrolle	 von	Verpflichteten	 im	Sinne	des	GwG	
gegenwärtig vorgesehen und besetzt sind, gegliedert nach Regierungspräsidien;

Zu 8.:

Die jeweiligen Referate 16 der Regierungspräsidien wurden im Zuge der Aufga-
benübertragung	als	zuständige	Aufsichtsbehörden	für	den	Nichtfinanzbereich	im	
Jahr 2010 mit jeweils zwei Vollzeitstellen im gehobenen Dienst pro Regierungs-
präsidium ausgestattet. Die aktuelle Besetzung dieser Stellen gliedert sich wie 
folgt: Freiburg (2,0 VZÄ besetzt), Karlsruhe (1,7 VZÄ besetzt), Tübingen (1,8 VZÄ 
besetzt) und Stuttgart (1,0 VZÄ besetzt; 1,0 VZÄ aufgrund von Elternzeit vor-
übergehend unbesetzt).

Die	Kontrolle	der	Verpflichteten	 im	Glücksspielbereich	erfolgt	beim	Referat	86	
des Regierungspräsidiums Karlsruhe unter anderem im Antragsverfahren durch 
mehrere Beschäftigte (in Voll- und Teilzeit). Eine abgrenzbar alleine für die 
Geldwäsche	 zuständige	 Planstelle	 gibt	 es	 nicht,	 insofern	 kann	 zu	 dieser	 Ziffer	
nicht eindeutig Stellung genommen werden.

9.  unter welchen Voraussetzungen Geldsummen, die aus Geldwäschetatbeständen 
stammen, abgeschöpft werden können;

Zu 9.:

Gemäß § 261 Absatz 10 Satz 1 StGB können Gegenstände, auf die sich die Geld-
wäsche bezieht, eingezogen werden. Dies gilt unter den Voraussetzungen des  
§ 74a StGB auch dann, wenn sie nicht dem Täter der Geldwäsche gehören oder 
zustehen (§§ 261 Absatz 10 Satz 2 StGB).

10.  wie viele Mittel aus Geldwäschetatbeständen in den Jahren 2019, 2020, 2021 
und 2022 abgeschöpft werden konnten;

Zu 10.:

Hierzu liegen dem Ministerium der Justiz und für Migration keine Erkenntnisse vor, 
da die Einnahmen aus Vermögensabschöpfung nicht deliktsbezogen erfasst werden.
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11.  ob und unter welchen Voraussetzungen infolge eines nachgewiesenen Geld-
wäschetatbestands weitere Finanzermittlungen angestellt werden;

Zu 11.:

Art und Umfang der Finanzermittlungen bestimmt die Staatsanwaltschaft als Her-
rin des Verfahrens. Weitere Finanzermittlungen werden insbesondere im Fall der 
Weiterleitung der inkriminierten Gelder auf weitere Konten durchgeführt. Sie 
scheitern	 im	Ergebnis	 jedoch	häufig	an	den	Verschleierungstaktiken	der	Hinter-
männer.

12.  ob aus Sicht der Landesregierung nach Verurteilung wegen Geldwäschetatbe-
ständen	eine	Nachweispflicht	der	Angeschuldigten	über	die	korrekte	Herkunft	
für andere, ebenso im Geldwäscheverdacht stehende Gelder (Beweislastum-
kehr), die Ermittlungen erleichtern würden und ob dies möglich wäre;

Zu 12.:

Bei einer Verurteilung wegen Geldwäsche können nur die in diesem Verfahren 
eingezogenen Vermögenswerte abgeschöpft werden. Weitere Vermögenswerte 
des Täters, die keinen Bezug zu der abgeurteilten Geldwäschetat haben, können 
nicht abgeschöpft werden. Eine Beweislastumkehr dahingehend, dass auch diese 
Vermögenswerte eingezogen werden können, wenn der Täter nicht nachweist, 
dass diese Vermögenswerte aus legalen Quellen stammen, existiert im deutschen 
Strafrecht nicht. 

Besteht hinsichtlich weiterer Vermögenswerte des Geldwäschers der Verdacht, 
dass diese durch andere als die verurteilten Geldwäschetaten erlangt wurden, 
muss im Wege eines neuen Ermittlungsverfahrens geprüft werden, ob konkrete 
Geldwäschetaten vorliegen. Sofern ein hinreichender Tatverdacht bezüglich kon-
kreter Geldwäschetaten nicht begründet werden kann, scheidet eine (weitere) Ver-
urteilung und eine Einziehung von Vermögenswerten grundsätzlich aus. 

Eine Ausnahme hiervon bildet § 76a Absatz 4 StGB, der die sogenannte selbst-
ständige	erweiterte	Einziehung	(„non-conviction-based	confiscation“)	regelt.	Da-
nach können Vermögenswerte auch ohne Vorliegen einer konkreten Tat in einem 
selbstständigen objektiven Einziehungsverfahren eingezogen werden, wenn diese 
Vermögenswerte wegen Verdachts einer in § 76a Absatz 4 Satz 3 Satz genannten 
Katalogtat (auch Geldwäsche) sichergestellt wurden und das Gericht überzeugt 
ist, dass die Vermögenswerte aus nicht näher konkretisierbaren rechtswidrigen 
Taten stammen. 

Eine verwaltungsrechtliche Maßnahme zur Beweislastumkehr sollte nach frühe-
ren Gesetzesentwürfen mit dem Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG) 
und dem darin enthaltenen Entwurf eines Vermögensermittlungsgesetzes (VermG-E) 
auf den Gesetzgebungsweg gebracht werden. Im Rahmen eines speziellen Ver-
waltungsverfahrens und somit außerhalb des Strafverfahrens sollte der Anord-
nungsgegner	 durch	 eine	 gerichtliche	 Erklärungsanordnung	 verpflichtet	 werden,	
die legale Herkunft von bedeutsamen Vermögensgegenständen faktisch nachzu-
weisen.	In	der	Fassung	des	FKBG	vom	6.	Dezember	2023	findet	sich	das	VermG-E	
nicht mehr. 

Eine Beweislastumkehr, analog dem VermG-E, im Bereich der strafrechtlichen 
Vermögensabschöpfung würde die polizeilichen Ermittlungen erleichtern, begeg-
net aber erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 6211

11

13.		auf	welche	Daten	 kontrollierende	und	 ermittelnde	Stellen	Zugriff	benötigen,	
um gegen Geldwäsche vorzugehen und ob ihnen insbesondere die einschlä-
gigen Finanzdaten aus den zuständigen Stellen, die einschlägigen Daten aus 
den Kriminalregistern des Bundes und der Länder als auch Daten über die 
Eigentumsverhältnisse über Grund- und Immobilienbesitz vorliegen;

Zu 13.:

Polizei

Aus dem Team der Verbindungsbeamtinnen und -beamten (VB) der Steuerfahn-
dungsstelle des Finanzamts Stuttgart II steht dem LKA BW eine Ansprechperson 
zur Verfügung. Dadurch können unter Beachtung des Steuergeheimnisses im 
Rahmen von Geldwäsche-Ermittlungen Finanzdaten aus Baden-Württemberg, in 
einzelnen Fällen auch aus anderen Ländern, herangezogen werden. Bundesweite 
Finanzdaten können über die VB der jeweiligen Länder angefordert werden. 
Ebenfalls können über die VB sowie das elektronische Grundbuch auch landes-
weite Eigentumsverhältnisse zu Grund- und Immobilienbesitz abgefragt werden. 
Grund-/Immobilienbesitz in anderen Ländern muss über die jeweiligen Landes-
kriminalämter abgefragt werden. Ein bundesweit abfragbares zentrales Immobi-
lienregister, wie z. B. in Frankreich, gibt es nicht.

Staatsanwaltschaft

Die staatsanwaltschaftliche Praxis erachtet ihre strafprozessualen Auskunftsrechte 
grundsätzlich als ausreichend. Allerdings werden umfassende und zielführende 
Ermittlungen zu Grund- und Immobilienbesitz wegen des Fehlens eines deutsch-
landweiten Grundbuchregisters erschwert. Vor diesem Hintergrund wäre die 
Schaffung	einer	bundesweiten	Datenbank	über	Grundvermögen	zu	begrüßen.

Aufsichtsbehörden

Die	Aufsichtsbehörden	für	den	Nichtfinanzbereich	(Referate	16	der	Regierungs-
präsidien)	haben	weder	Zugriff	auf	einschlägige	Daten	aus	den	Kriminalregistern	
des Bundes und der Länder, noch auf Daten über die Eigentumsverhältnisse über 
Grund-	und	Immobilienbesitz.	Der	Zugriff	auf	steuerrechtliche	Daten	von	betrof-
fenen Personen ist in den Fällen des § 31b Absatz 1 Nummern 3 und 4 der Abga-
benordnung jedoch möglich.

Für	 eine	 effektivere	 und	 effizientere	Ausübung	 der	Aufsichtstätigkeit	 sowie	 zur	
Stärkung des risikobasierten Ansatzes wären für die Aufsichtsbehörden des Nicht-
finanzbereichs	ein	Zugriff	auf	Daten	aus	dem	Kontoabrufverfahren	und	dem	neu	
zu	schaffenden	Immobilientransaktionsregister	sowie	ein	direkter	bzw.	erweiterter	
Zugriff	auf	das	Transparenzregister	respektive	die	bundesweiten	Einwohnermel-
dedaten wünschenswert.

Dadurch, dass im Glücksspielbereich die geldwäscherelevanten Unterlagen im 
Antragsverfahren für glücksspielrechtliche Erlaubnisse vorgelegt werden müssen, 
besteht für das Referat 86 des Regierungspräsidiums Karlsruhe derzeit kein zuvor 
genannter Bedarf.

Die Präsidentinnen und Präsidenten der Landgerichte haben als Aufsichtsbehörden 
über die Notarinnen und Notare mit Amtssitz in ihrem Bezirk bereits nach § 93 
BNotO die Möglichkeit zur Durchsicht und Prüfung aller notariellen Akten (ins-
besondere Urkunden und Nebenakten) und Verzeichnisse, wobei die Mitwir-
kungspflichten	der	Notarinnen	und	Notare	in	§	93	Absatz	4	BNotO	und	§	17	der	
Dienstordnung für Notarinnen und Notare geregelt sind. Ergänzend ermöglicht 
auch § 51 Absatz 3 GwG Prüfungen durch die Aufsichtsbehörde bei den Ver-
pflichteten,	wobei	§	52	GwG	Mitwirkungspflichten	für	die	Verpflichteten	und	de-
ren Beschäftigte regelt. 

Auf	welche	Daten	die	Rechtsanwaltskammern	Zugriff	benötigen,	um	die	Einhal-
tung der im GwG und in den aufgrund des GwG ergangenen Rechtsverordnungen 
festgelegten Anforderungen sicherzustellen, hängt von dem jeweiligen Einzelfall 
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ab. Die Rechtsanwaltskammern haben im Rahmen der ihnen durch das GwG 
übertragenen Aufgaben Auskunfts- und Unterlagenvorlagerechte gegenüber be-
troffenen	Rechtsanwälten.	Bei	den	Prüfungen	nach	§	51	Absatz	3	GwG	ist	es	den	
Bediensteten der Rechtsanwaltskammern und den sonstigen Personen, derer sich 
die Rechtsanwaltskammern bei der Durchführung der Prüfungen bedienen, gemäß 
§	52	Absatz	2	GwG	auch	gestattet,	die	Geschäftsräume	des	Verpflichteten	inner-
halb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten zu betreten und zu besichtigen; 
der	Betroffene	hat	 die	Maßnahmen	gemäß	§	 52	Absatz	 3	GwG	zu	dulden.	Zur	
Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche haben die Rechtsanwaltskam-
mern im Rahmen ihrer Aufgaben mit anderen Aufsichtsbehörden, insbesondere 
anderen berufsständischen Kammern, wie auch mit der Zentralstelle für Finanz-
transaktionsuntersuchungen und den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuar-
beiten. 

§ 26a GwG ermöglicht den Aufsichtsbehörden einen automatisierten Abruf von 
Informationen aus dem Transparenzregister, soweit dies im Einzelfall für die Er-
füllung ihrer Aufgaben nach § 51 GwG erforderlich ist. Schließlich sind Beauf-
tragte	inländischer	öffentlicher	Behörden	nach	§	43	Absatz	1	in	Verbindung	mit	 
§ 46 Absatz 2 der Grundbuchverfügung befugt, das Grundbuch und die Grundak-
ten einzusehen, ohne dass es der Darlegung eines berechtigten Interesses bedarf; 
für sie kann auch ein uneingeschränktes automatisiertes Abrufverfahren einge-
richtet werden.

14.		wie	hoch	sie	den	finanziellen	Schaden	und	die	festgestellten	kriminellen	Erträge	
durch Geldwäsche in Baden-Württemberg für die Jahre 2019, 2020, 2021 und 
2022 schätzt;

Zu 14.:

Eine seriöse Schätzung seitens der Polizei Baden-Württemberg ist nicht möglich, 
da hier keine ausreichende Datengrundlage zur Verfügung steht. Dem Ministe-
rium der Justiz und für Migration liegen hierzu ebenfalls keine Erkenntnisse vor.

15.  an welchen Stellen aus Sicht der Landesregierung welcher Handlungsbedarf 
besteht,	damit	effizienter	gegen	Geldwäsche	in	Baden-Württemberg	vorgegan-
gen werden kann.

Zu 15.:

Im Rahmen einer Arbeitsgruppe mit Vertretern des Innen-, Finanz- und Justiz-
ressorts und deren nachgeordneten Bereichen wird derzeit ein Konzept zur Errich-
tung einer ressortübergreifenden Ermittlungseinheit erarbeitet. Zweck der Ermitt-
lungseinheit	soll	die	Bekämpfung	der	Geldwäsche,	Terrorismusfinanzierung	und	
damit im Zusammenhang stehenden Vortaten sowie Steuerstraftaten sein. Die Er-
mittlungseinheit soll aus Spezialistinnen und Spezialisten der Polizei, der Steuer-
fahndung und der Staatsanwaltschaften gebildet werden und damit den Sachver-
stand, die Erkenntnisse und die Ermittlungsmöglichkeiten dieser zentralen Akteu-
re bündeln und unter einem Dach zusammenbringen. Zur gezielten Bekämpfung 
der Geldwäsche soll diese Ermittlungen nach dem Prinzip „follow the money“ 
durchführen. Dazu wird die Spur der illegalen Finanzmittel in den Mittelpunkt der 
Ermittlungen gestellt. Ausgehend von beispielsweise hohen Bargeldsummen, ver-
dächtigen Transaktionen oder Immobiliengeschäften sollen die Ermittelnden die 
„Spur des Geldes“ aufnehmen und zu kriminellen Strukturen, Hinterleuten und 
weiteren	Straftaten	 gelangen,	 indem	 sie	 die	 finanziellen	Zusammenhänge	 näher	
beleuchten. Eine solche baden-württembergische ressortübergreifende Ermitt-
lungseinheit soll dazu beitragen, die Finanzkriminalität in Baden-Württemberg 
noch stärker zu bekämpfen.

Strobl
Minister des Inneren,
für Digitalisierung und Kommunen
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